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Aufsätze.

Die provisorischen Wirthschaftsptäne.

Art. 17 des Bundesgesetzcs betreffend die eidgenössische Oberaufsicht

über die Forstpolizci im Hochgebirge vom 24. März 1876 lautet:

„Für diejenigen Waldungen, für welche vorläufig noch keine definitiven

„Wirthschaftspläne eingeführt werden können, ist innert den ersten fünf
„Jahren nach Inkrafttreten gegenwärtigen Gesetzes durch einen provisorischen

„Wirthschaftsplan der jährliche Abgabesatz festzustellen und die Benutzung,

„Verjüngung und Pflege der Waldungen zu ordnen."

Von dieser Frist sind volle vier Jahre verflossen, ohne daß etwas

Namhaftes für die Ausführung der Gesetzesbestimmung gethan wurde.

Der Grund liegt zum Theil darin, daß andere dringendere Arbeiten, wie

namentlich die Ausscheidung der Schutzwaldungen, das Forstpcrsonal des'

eidgenössischen Aufsichtsgebietes stark in Anspruch nahmen, zum Theil
aber ist er in dem Umstände zu suchen, daß die Techniker die Aufgabe
sich noch nicht recht klar gemacht haben und über die Lösung derselben

verschiedener Ansicht sind.

Es war das vorauszusehen; der Forstverein beschäftigte sich daher

schon im Jahr 1877 mit dieser Angelegenheit, jedoch ohne zu bestimmten,

allgemein als richtig und ausführbar anerkannten Vorschlägen zu gelangen.

Seither wurde die Angelegenheit in. den Kantonen und im Forstverein

mehrfach besprochen; einzelne Kantone, wie Bern und St. Gallen, erließen

Instruktionen für die Anfertigung provisorischer Wirthschaftspläne, andere

erwarteten vom eidgenössischen Departement für Handel und Landwirthschaft
eine Anleitung zur Lösung der Aufgabe und noch andere glaubten vom

Forstverein die nöthige Belehrung erwarten zu dürfen.
Das eidgenöss. Departement mahnte zwar die Kantone an die

Lösung der Aufgabe, lehnte aber den Erlaß einer Anleitung für die

Schweiz. Zeitschr. f. d. Forstwesen. V 8
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Ausarbeitung der provisorischen Wirthschaftspläne — selbst in rein technischer

Richtung — ab, weil die Verhältnisse zu verschiedenartig seien, um
allgemeine Normen aufstellen zu können und ihm die Kompetenz hiczu

abgehe. Man kann über dieses Vorgehen des Departements verschiedener

Ansicht sein; wir konnten uns mit demselben nicht befreunden, einerseits

weil wir es nicht für zweckmäßig halten, daß das Departement sich jedes

maßgebenden Einflusses auf diese wichtige, trotz ihres provisorischen

Charakters Jahrzehnte lang die Grundlage der Gebirgsforstwirthschaft
bildende Arbeit begibt und anderseits, weil wir — ohne Freund der

Vielregiererei zu sein — die Zweifel an der Kompetenz umsowenigcr

theilen, als man gerade in dieser Richtung Weisungen vom Departement

erwartete. Wie die Angelegenheit jetzt liegt, wird das eidgenössische Forst-

inspektorat in Zukunft wohl fragen müssen: Sind die provisorischen

WirthschaftSpläne gemacht? Dagegen wird es keinen großen Einfluß auf

Inhalt und Form derselben auszuüben im Stande sein.

Der Forstvercin gab auf der Versammlung in Neuenburg seinem

ständigen Konnte und dem ihm für diese Angelegenheit beigeordneten

Referenten den Auftrag, Allgemeine Grundsätze für die Aufstellung provi-
sorischer WirthschaftSpläne zu formuliren und sie mit Abgeordneten der

Gebirgskantone zu berathen und der nächsten Vereinsversammlung vorzu-
legen. Bei der Anhandnahmc dieser Arbeiten zeigten sich aber schon im

ständigen Konnte so weit auseinandcrgehendc Ansichten, daß an eine

gemeinschaftliche Vorlage an die Abgeordneten, obschon eine solche den

Kantonsregierungen bereits in Aussicht gestellt war, nicht gedacht werden

konnte. Dieser Verhandlungsgegenstand wurde daher vorläufig zurück-

gezogen.

Die Ursache dieser Verschiedenheit in den Ansichten über Form,

Inhalt und Bedeutung der provisorischen Wirthschaftspläne liegt zu einem

nicht geringen Theil im Namen. Die Einen glauben, die zu liefernde

Arbeit soll ein Wirth s cha fts plan, wenn auch nur ein provisorischer,

sein und müsse daher nach Inhalt und Form einem solchen entsprechen

und die Andern sind der Ansicht, es genüge, den Ertrag der Waldungen
annäherungsweise zu ermitteln, die Bestände zu bezeichnen, aus denen

derselbe während der nächsten zehn Jahre bezogen werden soll und die

Grundsätze für die zukünftige Bcwirthschaftung der Waldungen festzustellen.

Die ersteren verlangen daher eine Waldeintheilung mit Bezeichnung von

Hiebsfolgen und Abtheilungen, eine summarische Abschätzung der Holz-

vorräthe und des Zuwachses, die Aufstellung einer kurzen Beschreibung,

einer Altersklassentabclle und eines tabellarischen Wirthschaftsplanes,
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während die letzteren sich damit begnügen wollen, ein kurzes Bild von
der Waldung zu entwerfen, den Abgabesatz in einfachster Weise zu ermitteln

und sodann zu sagen, wo und wie er in den nächsten zehn Jahren zu

erheben sei und nach welchen Grundsätzen der Wald verjüngt und gepflegt

werden müsse.

Hätten wir freie Hand und ausreichende Mittel (Arbeitskräfte,
Karten und Geld) so dürften wir die erste Ansicht als die mehr berechtigte

anerkennen und deren Ausführung anstreben, da das aber nicht der Fall
ist, so müssen wir den iin größeren Theil des Aufsichtsgcbictes bestehenden

Verhältnissen Rechnung tragen und uns mit dem in möglichst kurzer Zeit
mit geringen Mitteln Erreichbaren begnügen. Es geschieht daS, wenn
wir in der einfachsten Weise den Hauptzweck: S ich erste! lung gegen
eine auffallende Ueberschrei tun g oder ein starkes Zurück-
bleiben hinter der nachhaltigen Nutzung und gegen die
Folgen einer planlosen Wirthschaft zu erreichen suchen.

Für die Wahl der einfachsten Form spricht auch der Umstand, daß

wir weit eher zur Vermessung und definitiven Bctricbsregulirung gelangen,

wenn unsere ersten Einrichtungen den Charakter eines Provisoriums unver-
kennbar an sich tragen, als wenn sie als wirkliche Wirthschaftspläne
auftreten und bei den Waldbesitzcrn der Ansicht Vorschub leisten, es seien

alle Verhältnisse gründlich erwogen und in sorgfältiger Weise geordnet,

ein weiteres Vorgehen also nicht nöthig.
Der eben bezeichnete Hauptzweck ließe sich nach unserem Dafürhalten

erreichen, wenn man für die Anfertigung der provisorischen Wirthschafts-

Pläne die folgenden, mit geringen Abänderungen unter allen Verhältnissen

anwendbaren Grundsätze als maßgebend betrachten würde:
1. Als Grundlagen der provisorischen Wirthschaftspläne dienen

Kopien der im Maßstabe von ^ oder ^^ aufgenommenen topo-

graphischen Karte, die auf dem cidgenöss. Stabsbureau anzufertigen und

fünfmal zu vergrößern, also im Maßstab von
^ ^ oder zu

zeichnen sind.

Diese Karten, auf die nur die Waldgebiete mit den Horizontalkurvcn,
Bächen, Wegen und Kulturgrenzcn gemeindcweise eingetragen werden,

liefert der Bund den Kantonen unentgcldlich.
2. In diese Karten lassen die Kantone auf ihre Kosten die Grenzen

der Staats-, Gemeinds- und Korporationswaldungen eintragen und deren

Flächeninhalt in ganzen Hektaren berechnen.
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Wo alte Waldpläne vorhanden sind, werden die provisorischen

Wirthschaftspläne auf diese gegründet.

3. Die je einem Besitzer gehörenden Waldungen werden unter
Berücksichtigung der Terrain- und Bcstandesverhältnisse so weit nöthig in
Hicbszüge getheilt. Wo es der Zustand der Bestände absolut erfordert
oder die Beschaffenheit des Terrains und der Bestände eine weitere Ein-
theilung erleichtert oder nothwendig macht, werden die Hiebszüge in
Abtheilungen zerlegt.

Die Bezeichnung der Grenzen im Wald erfolgt, wo sie nicht durch

das Terrain oder die Parzellirung gegeben sind, in möglichst einfacher

Weise, ebenso deren Aufnahme und Einzeichnung in die Pläne.
4. Das Alter und der Holzvorrath sind unter Anwendung der

einfachsten Hülfsmittel (in der Regel okular) zu schätzen; das Alter in
Abstufungen von 20 zu 20 Jahren, der Holzvorrath in solchen von
5V zu 50 Festmetcr in alten und von zehn zu zehn in jungen Beständen.

Der Zuwachs ist durch Division des Holzvorrathes mit dem Durchschnitts-
alter zu ermitteln.

5. Die Beschreibung soll bestehen aus:
a) einer kurzen Bezeichnung der Eigenthums- und Standortsvcrhältnisse

und des gegenwärtigen Waldzustandes;

5) einer Bestandestabelle, in der die Abtheilungen Hiebzugsweise so

zusammenzustellen sind, daß ihr Flächeninhalt, das Alter, der Holz-
vorrath und der Zuwachs der Bestände, nebst deren Mischungs-

Verhältniß ersichtlich sind und soweit nöthig summirt werden können.

6. Unter Berücksichtigung der Einhaltung eines den Verhältnissen

angemessenen Haubarkeitsalters, der Größe der Waldungen, des Alters-

klassenverhältnisses und des Zustandes der Bestände werden dem 10—30-

jährigen Einrichtungszeitraume diejenigen Bestände zugewiesen, welche

während desselben genutzt werden dürfen.
7. Wo Kahlschlagwirthschast geführt wird und beibehalten werden

darf, wird ein Flächcnetat und wo allmäliger Abtrieb oder Pläntcr-
wirthschaft getrieben wird oder werden soll, ein Matcrialetat fest-

gestellt.

Die Berechnung des Flächcnetat erfolgt durch Division der dem

Einrichtungszeitraum zugewiesenen Nutzungsfläche mit der Zahl der Jahre,
welche derselbe umfaßt und die Berechnung des Materialetats, indem man

zum gegenwärtigen Holzvorrath der dem Einrichtungszeitraum zugewiesenen

Bestände den Durchschnittszuwachs während des halben Einrichtungs-
Zeitraumes addirt und die Summe durch die dem Einrichtungszeitraume
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entsprechende Anzahl Jahre dividirt. In Plänterbeständen darf nur der

Vorrath und Zuwachs an dem während des Einrichtungszcittaumes

haubar werdenden Theil des Bestandes in Rechnung gebracht werden.

Der Flächenetat darf den Quotienten aus der Gesammtfläche dividirt
durch das durchschnittliche Haubarkeitsaltcr und der Materialetat den nach

Ziffer 4 berechneten Zuwachs deö ganzen Waldes nicht übersteigen.

8. In den als Schutzwald im engsten Sinne des Wortes zu

behandelnden Waldthcilen richtet sich die Nutzung ganz nach den ander-

weitigen Zwecken der betreffenden Bestände, es wird daher für dieselben

kein Etat berechnet.

9. Die Durchforftungcn sind ohne Berechnung eines Etats nach

wirthschaftlichen Grundsätzen auszuführen.
Alle aus den während des Einrichtungszeitraumes abzutreibenden

Beständen erfolgenden Erträge werden zur Hauptnutzung gerechnet, ebenso

die Erträge von hiebsreifcn Stämmen, anderer, bisher gcplänterter Bestände.

k0. Der Wirthschaftsplan besteht aus einer Zusammenstellung:
a) der Ergebnisse der Etatsberechnung und einer Nachwcisung darüber,

daß der Etat das in Ziffer 7, Lemma drei bezeichnete Maximum
nicht übersteige;

d) der Grundsätze für die Hiebsführung und den Holztransport;
e) der auszuführenden Kulturen und anderweitigen Forstverbesserungs-

arbeiten;
ck) der Regeln für die Pflege der jungen Bestände und die Behandlung

der älteren.

11. Die wirkliche Größe der Schlagfläche oder der bezogenen

Hauptnutzung ist je am Schlüsse des Rechnungsjahres mit dem Etat zu

vergleichen, das Mehr oder Weniger zu berechnen und der Etat für'S
nächste Jahr unter Berücksichtigung des Mehr oder Weniger festzusetzen.

Die Ausgleichung zwischen Soll und Haben kann in einem Jahr
angestrebt oder auf mehrere Jahre vertheilt werden. An dem auf je ein

Dezennium fallenden Flächen- oder Materialctat ist festzuhalten.
12. So lange kein definitiver Wirthschaftsplan an die Stelle

des provisorischen tritt, ist letzterer alle zehn Jahre einer Revision zu

unterstellen.

Das dem Bund in Ziffer 1 dieser allgemeinen Grundsätze zugemuthete

Opfer dürfte derselbe bei der großen Bedeutung der provisorischen Wirth-
schaftspläne für die zukünftige Benutzung und Bewirthschaftung der

Gcbirgswaldungen unbedenklich übernehmen.
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Wo alte, für einen definitiven Wirthschaftsplan nicht genügende

Pläne vorhanden sind, könnte man statt der vergrößerten und ergänzten

Auszüge aus der topographischen Karte jene benutzen und wo es sich nur
um die Rcgulirung der Wirthschaft für ganz kurze Zeit handelt, weil eine

baldige Vermessung in sicherer Aussicht steht, dürfte man der Kostencrsparniß

wegen auf Pläne ganz verzichten.

Für die Taxation und Ertragsberechnung ist die Einzcichnung und
gesonderte Berechnung von Bcstandesverschiedenhciten, welche nicht zu
einer Unterbrechung der Hiebsfolge Veranlassung geben, sowie kleinerer

Blößen und nur theilweise bestockter Partien (eingeschlossene Grasplätze,

Fclsparticn, Rutschflächcn :c.) nicht nothwendig, der Taxator berücksichtigt

deren Einfluß auf den Ertrag bei der Schätzung des VorrathcS nach

freiem Ermessen. Eine wirthschaftliche Eintheilung der Waldungen ist

nur in soweit durchzuführen, als die Terrain- oder Bestandcsvcrhältnisse

hiezu ungesuchte und leicht in die Karte einzuzeichnende Gelegenheit bieten.

Statt jeder weiteren Erläuterung und Begründung vorstehender

allgemeiner Grundsätze für die Aufstellung provisorischer Wirthschaftspläne
lassen wir hier einen nach denselben entworfenen folgen und geben ihm
auch einen der topographischen Karte entnommenen Plan bei.

Provisorischer Wirthschaftsplan
über die

Korporationswaldung Töststock.

Die der Korporation Wolfgrub gehörende Waldung am Tößstock

mißt 88 Hektaren und ist mit keinen auf die Bewirthschaftung und

Benutzung Einfluß übenden Servituten belastet. Sie liegt im obern

Qucllengebict der Töß zwischen der Hinter- und Vordcrtöß und der Grenze

zwischen den Kantonen Zürich und St. Gallen in einer Mecrcöhöhe von

794 bis 1155 Meter und ist ringsum von höheren Bergen umgeben.

Ihre Oberfläche wird durch einen steil nordöstlich, nördlich und

nordwestlich abfallenden Hang gebildet, der im untern Theil schroff und

felsig, im mittlern und obern dagegen zwar steil aber mit geringen Aus-

nahmen vollständig bewachsen ist. Bei zirka drei Viertel der Höhe wird
er durch eine beinahe horizontal verlaufende Terrasse durchzogen. Der
durchschnittliche Neigungswinkel von der Höhe bis zum Thal beträgt

46—80 Po. Durch steile aber nicht tief eingeschnittene Runscn wird der

Hang in vertikaler Richtung mehrfach getheilt.
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Das Grundgebirge gehört zur horizontal geschichteten Molasse und

besteht vorherrschend aus einer sesten Nagelfluh, die zwischen den Sand-
stein- und Thonmergelschichten von geringer Mächtigkeit in starken, im

untern Theil senkrechte Felswände bildenden Bänken zu Tage tritt. Den
Boden bildet ein aus der Verwitterung des Grundgebirges entstandener

ziemlich bindiger Kalk und humusreicher Lehm, der an den nicht zu steilen

Stellen für die Vegetation der Waldbäume ausreichend tiefgründig und

sehr produktiv ist. Auf den Terrassen wird er durch das zerstreut zu Tage
tretende Schichtenwasser und einzelne Quellen stark durchnäßt; an flach-

gründigcn sonnigen Stellen ist er trocken.

Rothtanne, Buche und Weißtanne sind die herrschenden Holzarten;
beigemengt sind denselben bis zur Haubarkcit, Eschen, Ahornen und Ulmen,
in jüngeren Beständen in Folge Anbau auch Lärchen. Trotz langsamem Wachs-
thum in der Jugend erreichen diese Holzarten in 100 Jahren eine Stärke und

Länge, bei der sie als forstlich und technisch haubar bezeichnet werden

dürfen. Salweiden, Aspen, Birken, Weißerlen, Stechpalmen w. hemmen

die Entwicklung der jungen Bestände stellenweise und Weidenröschen,

Gräser und Sträucher erschweren die Verjüngung.
Frost und Stürme, Schnee und Duft richten bisweilen Schaden an,

jedoch nur ausnahmsweise so, daß die Erziehung geschlossener Bestände

gefährdet wird. Insekten haben bis jetzt wenig Schaden angerichtet.

Im vorigen Jahrhundert scheint man vie Waldung in aussetzendem

Betrieb benutzt zu haben und zwar durch Anlegung von größeren Kahl-
schlägen in lichten, alten, Aufschlag und Anflug enthaltenden Beständen.

Seit dem Anfang der 1830er Jahre legte man alljährlich Schläge an

und in den 1840er Jahren machte man den Anfang mit der Durch-
forstung der Bestände. Bis vor 15 Jahren führte man Kahlschläge und

besäcte oder bepflanzte die nachwuchsloscn Stellen derselben mit Roth-
tannen und Lärchen w., seither wird mit sehr gutem Erfolg natürliche

Verjüngung bei zirka zehn Jahre in Anspruch nehmendem allmäligem
Abtrieb getrieben. Der Hieb findet der Entlegenheit der Waldung und

der starken Schnceanhäufungen wegen im Sommer statt.

Der Holztransport ist sehr erschwert. Der Anlegung einer Holz-
abfuhrstraße thalabwärts stehen so große Schwierigkeiten im Weg, daß

der Aufwand, an den von den angrenzenden Grundbesitzern nur geringe

Beiträge zu erwarten wären, in einem auffallenden Mißverhältniß zum

Ertrage des Waldes stehen würde. Einer regelmäßigen Flößerei stellen

die vielen Wasserfälle und die starken Verengungen des Tößbettes große

Hindernisse entgegen. Gegenwärtig wird der größere Theil des Ertrages
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als Sagholz und Brennholz von der Töß aus über eine Bergeinsattelung

hinweg nach Wald transportirt, der kleinere durch die Töß bis zur nächsten

öffentlichen, nach Fischenthal-Bauma führenden Straße geflößt.

Weder die Absatz- und Bestandesverhältnisse noch die Größe der

Waldung machen die Bildung mehrerer Hiebszüge nothwendig, dagegen

boten die Terrainverhältnisse gute Anhaltspunkte zur Zerlegung der

Waldung in fünf Abtheilungen, deren Bestandesvcrhältnisse folgende sind:
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Von dem Grundsatze ausgehend, daß im Tößstock das Haubarkeits-

alter nicht unter 10V Jahre sinken soll, werden dem die Jahre 1880—1964
umfassenden 25-jährigen Einrichtungszeitraum der Rest der Abtheilung
Nr. 3 und die Abtheilung Nr. 4 zur Nutzung überwiesen, der jährliche

Ertrag berechnet sich daher aus dem gegenwärtigen Vorrath und dem

12—13-jährigen Zuwachs auf:

Abtheilung 3. 2400 Z- 6 X 4 x 12 Vch 2700 Fcstm.

„ 4. 4950 -j-(11 X 5 X 12'/o)5637 „
Summa 8337 — 330 Fcstmeter

25

exklusive Reisig.

Dieser Etat bleibt um 17 Festmeter oder 5 Po unter dem durch-

schnittlichen Zuwachs, darf daher unbedenklich als nachhaltig bezeichnet

werden. Für die Nachbaltigkeit spricht auch der Umstand, daß die

25-jährige Nutzungsfläche (17 Hektaren) die normale 20-jährige nicht

übersteigt. Gegen die Einwendung, daß die Nutzung zu sparsam sei,

spricht die Thatsache, daß während deS Einrichtungszeitraumes die besten,

durchschnittlich mehr als 100-jährigen Bestände geschlagen werden und

der zweiten und dritten Periode nicht mehr als die normale Nutzungsflächc

zugewiesen werden kann. An Durchforstungsholz mögen durchschnittlich

per Jahr 80 Festmctcr anfallen.
Für die zukünftige Bcwirthschaftung der Waldung sind folgende

allgemeine Regeln maßgebend:

1. Verjüngung durch allmäligcn Abtrieb mir zirka zehnjährigem Ver-

jüngungszeitraum und der Führung des Abtriebsschlagcs unmittelbar

folgender Auspflanzung der Lücken im Nachwuchs mit Fichten und

Lärchen.

2. Rechtzeitiger Aushieb der die Entwicklung der zu begünstigenden

Holzarten hemmenden Unkräuter und Weichhölzcr.
3. Sorgfältige, die normale Entwicklung der einzelnen Bäume begünstigende,

eine zu starke Lichtung vermeidende, rechtzeitig eingelegte und wieder-

holte Durchforstnng der Bestände, wobei so viel möglich die Herstellung
einer Mischung von Ps Nadelhölzern mit 2/5 Laubhölzern anzu-
streben ist.

4. Gründliche Entwässerung der nassen Stellen und Verhinderung der

Vertiefung der Bäche und Runscn.

Im Speziellen wird sodann zur Ausführung während der nächsten

zehn Jahre angeordnet:
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a) Die Vollendung der Vermarkung an der östlichen Grenze.

b) Die Verbindung des die Abtheilungen drei und vier in der

Mitte durchschneidenden Weges mit dem Holzabfuhrweg längs
der Vordertöß durch Anlegung eines Fußweges, auf dem auch

Zugvieh getrieben werden könnte und einer Holzriese. (Theils
Erd-, theils Lattenries).

o) Die Fortsetzung der Studien für Flößbarmachung der Töß oder

Anlegung eines Weges längs derselben bis zum Burri.
Vorstehende Ertragsberechnung, sowie die wirthschaftlichen Vorschriften

sind im Jahr 1890 einer Revision zu unterstellen. Landolt.

Hesetzgeönng.

Verordnung
betreffend

Organisation des Forstwesens, der Jagd und der Fischerei.

(Vom 12. März 1880.)

Der schweizerische Bundes rath,
auf den Antrag seines Handels- und Landwirthschaftsdepartements,

beschließt:
Art. 1. Die Verwaltung des Forstinspcktorats beim eidgenöss.

Handels- und Landwirthschaftsdepartement umfaßt:
s) die Oberaufsicht über die Forstpolizci im Hochgebirge (Bundcsgesetz

vom 24. März 1876);
b) die Besorgung der Geschäfte in Jagdsachen (Bundcsgesetz vom

17. September 1875), und in Sachen der Fischerei (Bundcsgesetz

vom 18. September 1875).
Art. 2. Das Personal des Forstinspcktorats besteht aus dem Forst-

inspektor und dessen Adjunkten.

Die Kanzleiarbeiten werden durch die Dcpartementskanzlei, Abtheilung
Landwirthschaft und Forstwesen, gemäß der betreffenden Kanzleiordnung

besorgt.

Art. 3. Aufgabe und Verpflichtungen des Forstinspektors:

Derselbe hat darüber zu wachen, daß den Bestimmungen der Bundes-
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